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118 . Verordnung: Änderung der Verordnung über die Ausstellung von Lichtbildausweisen an begünstigte
Invalide

1 1 9 . Verordnung: Vergütung an Träger der Krankenversicherung für die Mitwirkung an der Einhebung
der Arbeiterkammerumlage

118. Verordnung des Bundesministers für
Arbeit und Soziales vom 6. Februar 1990, mit
der die Verordnung vom 3. Juli 1980, BGBl.
Nr. 332, über die Ausstellung von Lichtbildaus-
weisen an begünstigte Invalide geändert wird

Auf Grund des § 14 a Abs. 2 des Behindertenein-
stellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, in der Fas-
sung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 111/1979 und
BGBl. Nr. 721/1988 wird verordnet:

Die Verordnung des Bundesministers für soziale
Verwaltung vom 3. Juli 1980, BGBl. Nr. 332, über

die Ausstellung von Lichtbildausweisen an begün-
stigte Invalide wird wie folgt geändert:

1. Die Bezeichnungen „Invalider", „Minderung
der Erwerbsfähigkeit" und „Invalideneinstellungs-
gesetz 1969" werden jeweils durch die Bezeichnun-
gen „Behinderter", „Grad der Behinderung" und
„Behinderteneinstellungsgesetz" ersetzt und gram-
matikalisch der jeweiligen Bestimmung angepaßt.

2. Die Anlage zur Verordnung vom 3. Juli 1980,
BGBl. Nr. 332, wird durch die Anlage zu dieser
Verordnung ersetzt.
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119. Verordnung des Bundesministers für
Arbeit und Soziales vom 26. Februar 1990 über
die Vergütung an Träger der Krankenversiche-
rung für die Mitwirkung an der Einhebung der

Arbeiterkammerumlage

Auf Grund des § 82 Abs. 2 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955,
des § 23 des Beamten-Kranken- und Unfallversiche-
rungsgesetzes, BGBl. Nr. 200/1967, und des § 19
Abs. 2 des Arbeiterkammergesetzes, BGBl.
Nr. 105/1954, wird im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Finanzen verordnet:

§ 1. Zur Abgeltung der aus der Einhebung der
Arbeiterkammerumlage erwachsenden Kosten wird
für die Träger der Krankenversicherung nach dem
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz und dem
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz
eine Vergütung aus den nach § 19 Abs. 2 zweiter
Satz Arbeiterkammergesetz, BGBl. Nr. 105/1954,
eingehobenen Umlagebeträgen festgesetzt. Die
Vergütung beträgt 2 vH.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. März 1990 in
Kraft.
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